
 

Monat der Leistungserbringung 

Anzahl der Impfungen (inkl. Teilnahme an der Impfsurveillance) ohne Aufteilung Art des Impfstoffes Nicht der Betrag 
je Leistung. 
 
Anzahl ist mit 
dem jeweiligen 
Honorar zu 
multiplizieren. 
 
Bsp.: 
10 Impfungen zu 
20 Euro ergeben 
als Gesamtbetrag 
200 Euro 
 

Gilt nicht für das Aufsuchen eines Betriebes 

Gilt nicht für das Aufsuchen eines Betriebes 

Gilt nicht für Betriebsmed., überbetriebl. Dienste, Betriebsärzte nach ASiG  

Bei den Eintragungen sind die Vorgaben der Coronavirusimpfverordnung sowie die Vorgaben der KBV für die Vergütung der Leistungen der 
Coronavirusimpfverordnung zu beachten. Es sind nur Eintragungen bei den Leistungen vorzunehmen, die für die jeweiligen Leistungserbringer 
in den Vorgaben als abrechnungsfähige Leistungen benannt sind und bei denen die Abrechnungsvoraussetzungen erfüllt sind. Die technische 
Möglichkeit, weitere Felder zu befüllen, bedeutet daher nicht, dass diese Leistungen auch abrechnungsfähig sind und vergütet werden. 
 
Anders als in der kassenärztlichen Abrechnungen bedarf es bei der Anzahl der Schutzimpfungen keiner Aufteilung durch Ziffernzusätze. Die 
Unterscheidung von Erst- und Zweitimpfung, Art des Impfstoffes und des geimpften Personenkreises wird hier durch die Meldung an das RKI 
ersetzt. 


